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Liebe Mitbürgerinnen 
und Mitbürger! 

In wenigen Tagen ist es soweit! Unser neuer 
Kindergarten mit Kinderkrippe wird offiziell 
eröffnet und seiner Bestimmung übergeben. 

Unsere Kinder, die jüngsten Mitglieder unse-
rer Gesellschaft, sind gleichzeitig unser höchs-
tes Gut. 

Ihren Weg in ein selbstbewusstes und selbst-
bestimmtes Leben gilt es besonders in der 
ersten Bildungseinrichtung des Lebens mit 
Verantwortung, Fürsorge und liebevoller Be-
treuung zu begleiten. 

Winden am See ist eine kleine, zukunftsorien-
tierte Gemeinde. Es ist uns gelungen, ein Kin-
dergarten-Projekt zu verwirklichen, das in 
jeder Hinsicht kind- und familiengerecht ist. 
Dem neuen Kindergarten, dem Team der Pä-
dagoginnen und Betreuerinnen, den Kindern 
und Eltern wünsche ich alles Gute und viel 
Freude im neuen Gebäude! 

Liebe Windenerinnen, liebe Windener! Ich 
freue mich, Sie am 13. Oktober 2018 um 
12:30 Uhr bei der Eröffnung des neuen KiGa 
durch LH Hans Niessl begrüßen zu dürfen! 

Ihr Bürgermeister 
Erwin PREINER 

VOLKSBEGEHREN 
3 Volksbegehren können bis 8.10.2018 im Gemeindeamt 
zu folgenden Zeiten unterschrieben werden: 

• Frauenvolksbegehren 
• Volksbegehren „Don’t smoke“ 
• Volksbegehren „ORF ohne Zwangsgebühren"  

DI, 2.10.201 - 08.00 bis 20.00 Uhr 
MI, 3.10.2018 - 08.00 bis 20.00 Uhr 
DO, 4.10.2018 - 08.00 bis 16.00 Uhr 
FR, 5.10.2018 - 08.00 bis 16.00 Uhr 
SA, 6.10.2018 - 08.00 bis 10.00 Uhr 
SO, 7.10.2018 - geschlossen 
MO, 8.10.2018 - 08.00 bis16.00 Uhr 

Stimmberechtigte, denen der Besuch eines Eintragungslokals 
während des Eintragungszeitraums infolge mangelnder Geh- 
und Transportfähigkeit oder Bettlägerigkeit unmöglich ist, kön-
nen auf Wunsch von einer „mobilen Eintragungsbehörde“ be-
sucht werden.  Wenden Sie sich bitte gegebenenfalls an die 
Gemeinde, in der der Besuch der „mobilen Eintragungsbehör-
de“ gewünscht wird.  

Bitte beachten: Personen, die bereits eine Unterstützungser-
klärung für ein Volksbegehren abgegeben haben, können kei-
ne Eintragungen mehr vornehmen, da eine getätigte Unter-
stützungserklärung bereits als gültige Eintragung gilt. 

Bezirksblätter-Familienwandertag  
 

Winden/Jois am 14.10.2018! 
 

Strecke: 3 verschiedene, familienfreundliche Strecken (ca. 
7km, 8,5km und 12km) von Winden Richtung Jois und  retour 
Treffpunkt: 13.30 Uhr beim "Gmuastodl" (Gemeindezentrum 
Winden, Hauptstraße 8, 7092 Winden am See) 
Gratis Verpflegung: Süßes & Kaffee beim Start, zum Ausklang: 
Würstel mit Gebäck für alle Teilnehmer 
Sonstiges: Geschenk für jede Familie 
Der Wandertag findet grundsätzlich auch bei schlechterem 
Wetter statt (aktuelle Info bzgl. Durchführung auf meinbe-
zirk.at). Anmeldung ist erforderlich bis 11. Oktober 2018 unter 
02167/40330 oder an marketing-bgld@bezirksblaetter.at oder 
auf meinbezirk.at/windenjois 

https://www.bmi.gv.at/411/Volksbegehren_der_XX_Gesetzgebungsperiode/Frauenvolksbegehren/start.aspx
https://www.bmi.gv.at/411/Volksbegehren_der_XX_Gesetzgebungsperiode/Dont_Smoke/start.aspx
https://www.bmi.gv.at/411/Volksbegehren_der_XX_Gesetzgebungsperiode/ORF_ohne_Zwangsgebuehren/start.aspx
mailto:marketing-bgld@bezirksblaetter.at
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WOHNBAUFÖRDERUNG NEU 
 

Einstimmig vom Burgenländischen  Landtag be-
schlossen - rückwirkend mit 1.9.2018 in Kraft. 

Das höchstzulässige Netto-Jahreseinkommen betrug 
62.500 Euro. Künftig wird es 68.000 Euro betragen. 
 

Die Grundförderung wird angehoben und gestaffelt. 
Zum Beispiel bei einer Wohnnutzfläche von bis zu 150 
m2 von derzeit 40.000 Euro auf 51.000 Euro. 

Ebenso wird der Kindersteigerungsbetrag von derzeit 
11.000 auf 12.000 Euro je Kind bis 16 Jahre erhöht.  
 

Beispielsweise erhöht sich für eine Familie mit zwei 
Erwachsenen, zwei Kindern unter 16 Jahren, einem 
Jahresnetto-Einkommen von knapp 36.400 Euro, einer 
Wohnnutzfläche von 160 m2 im Ortskern und einer 
Energiekennzahl von 35 kWh/m2 die Grundförderung 
von 40.000 auf 52.200 Euro, der Kindersteigerungsbe-
trag von 22.000 auf 24.000 Euro und der Ortskernzu-
schlag von 8.000 auf 11.200 Euro.  
 

In Summe steigt die Wohnbauförderung von 70.000 
auf 87.400 Euro. 
 

Der soziale Aspekt bleibt aber erhalten. Daher wird es 
auch einen Sozialzuschlag in Höhe von maximal 
15.000 Euro für Bezieher kleiner Einkommen geben. 
Ein Ziel des neuen Gesetzes ist, den Ortskern in den 
Gemeinden zu stärken. Daher soll das Sanieren beste-
hender Häuser mit bis zu 80.000 Euro gefördert wer-
den. Für die Sanierung von Arkaden- und Streckhöfen, 
die vor 1920 errichtet worden sind, gibt es erstmals 
einen Zuschlag von 25 Prozent. 
 

Ortskern: Künftig wird es, wenn ein bestehendes Ob-
jekt durch einen Neubau ersetzt wird, eine Förderung 
der Abrisskosten von 35 Prozent oder maximal 16.000 
Euro geben. Wenn eine Baulücke geschlossen wird, 
wird es bis zu 12.600 Euro geben. 
 

Für barrierefreies Bauen werden Maßnahmen mit bis 
zu 7.500 Euro gefördert, behindertengerechte Maß-
nahmen mit maximal 15.000 Euro. 

Verbesserungen und höhere Förderungen gibt es auch 
für Sanierungsmaßnahmen. Beispielsweise kann man 
für eine umfassende energetische Sanierung - bei ent-
sprechender Energiekennzahl - bis zu maximal 80.000 
Euro an Förderung erhalten. 
 
Weitere Infos: 
Amt der Burgenländischen Landesregierung 
Abt 3 - Finanzen, Hauptreferat Wohnbauförderung 
Europaplatz 1, 7000 Eisenstadt 
Tel: 02682/600 oder 057/600 (Lokaltarif) DW 2800 
Fax: 02682/600 DW 2060  
E-Mail: post.a3-wbf(at)bgld.gv.at 
www.burgenland.at 

 
 

Einkommensgrenzen für Haushalte werden  
von 62.500 auf 68.000 Euro angehoben. 

 
Einfamilienhäuser: Die Grundförderung für den  

Bau beträgt statt 40.000 künftig 51.000 Euro. 
 

Sanierungen bestehender Häuser werden mit bis zu 
80.000 Euro gefördert; bei alten Streckhöfen gilt ein 

Zuschlag von 25 Prozent. 
 

Neubau im Ortskern: Wird ein altes Haus abgerissen, 
gibt es bis zu 16.000 Euro; bei Schließen einer  

Baulücke bis zu 12.600 Euro. 
 

Laufzeit: Verlängerung der Darlehen von  
27,5 auf 30 Jahre. 

Die Zinsen betragen in den ersten zehn Jahren  
0,7 Prozent, bis zum 20. Jahr der Laufzeit ein Prozent 

und bis zum 30. Jahr zwei Prozent. 

 

ABLESUNG DER WASSERZÄHLER 
IN DER  

GEMEINDE WINDEN AM SEE 
 

 
Die Bediensteten des  Wasserleitungsverban-
des werden die notwendigen Arbeiten  

bis 19. Oktober 2018 
 
durchführen. In diesem Zusammenhang 
ergeht an Sie das höfliche Ersuchen, den Was-
serleitungsverband bei der reibungslosen 
Durchführung der Arbeiten zu unterstützen.  

 

javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,rquv0c5//ydhBdinf0ix0cv');
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Gemeinderatsitzung vom 29.08.2018 

Alle Tagesordnungspunkte werden einstimmig 
beschlossen. 
 

Wahl eines Vorstandsmitgliedes. 

Aufgrund des Mandatsverzichtes von GV Otto FRISCH-
MANN aus persönlichen Gründen wird Frau Mag.a Ilse 
WEINGÄRTNER einstimmig durch die SPÖ-Fraktion zum 
neuen Vorstandsmitglied gewählt.  

 

Sanitätsausschuss – Entsendung in den Sanitätsaus-
schuss für den Sanitätskreis   

Weiden am See, Jois und Winden am See. 

Ebenfalls aufgrund des Ausscheidens von GV Otto 
FRISCHMANN wird die Funktion des Ersatzmitgliedes 
einstimmig an Herrn Franz HOFFMANN vergeben, wo-
bei die Bestellung von der SPÖ-Fraktion vorgenommen 
wird. 

 

Vollversammlung des Tourismusverbandes  Neusied-
lersee – Entsendung eines Gemeindevertreters. 

Auch auf Grund des Ausscheidens von GV  Otto FRISCH-
MANN wird die Funktion an Frau Dr.in  Ingrid HERZOG-
MÜLLER vergeben. Entsendung erfolgt durch die SPÖ-
Fraktion.  

 

Reinhaltungsverband Region Neusiedlersee-Westufer 
- Entsendung einer nicht stimmberechtigten Person.  

Herr Mag. Ronald LANGTHALER wird vom Gemeinderat 
als nicht stimmberechtigte Person zu Mitgliederver-
sammlungen des Reinhaltungsverbandes Region Neu-
siedler See-Westufer  entsendet. 

Kinderkrippe – Aufnahmekriterien. 

Folgende Aufnahmekriterien für die Kinderkrippe wur-
den beschlossen: 

Hauptwohnsitz in Winden am See, Kinder im Alter von 
3 bis 1 Jahren, Zeitpunkt der Anmeldung ab Geburt 
möglich, Gruppenanzahl (lt. Gesetz) 5 bis 15 Kinder, 
Berücksichtigung sozialer Verhältnisse. 

 

Kindergartenbeiträge und Öffnungszeiten. 

Öffnungszeiten: 
Kindergarten: Mo – Fr: 07:00 – 17:00 Uhr 
Krippe: Mo – Do: 07:30 – 16:30 Uhr,  
Fr: 07:30 – 15:00 Uhr. 

Beiträge: 

Kindergarten: Vorschulkinder: Für 20 Stunden am Vor-
mittag € 30,00/Monat; für alle Kindergartenkinder 
ganztags € 70,00/Monat. 

Krippe: € 160,00/Monat. 

Für das 2. Kind wird ein Nachlass von 25 % gewährt, 
für ein 3. Kind wird kein Beitrag eingehoben. 

 

Subventionsansuchen – Jugend Winden. 

Dem Verein Jugend Winden werden € 500,-- an Sub-
vention gewährt. 

 
BA 11 – Förderungsvertrag – Annahmeerklärung. 

Eine Landesförderung für das Kanalprojekt Seeblick 
durch das Land Burgenland wird angenommen.   

Fördersatz: 10 % der vorläufigen Investitionskosten von 
€ 750.000,--. Es ergibt sich somit eine Gesamtförderung 
von € 75.000,-. Die Förderung erfolgt in Form von nicht 
rückzahlbaren Beiträgen (Investitionskostenzuschüsse).   
Die Fördermittel werden nach Baufortschritt sowie 
nach Verfügbarkeit der Mittel ausbezahlt. 

 
Kindergarten – Aufnahme einer Pädagogin. 

Frau Anja Gross wird als Kindergartenpädagogin aufge-
nommen. 

Informationen der letzten Gemeinderatssitzung 

 

RECHTSANWÄLTIN 

Dr. Ingrid HERZOG-MÜLLER 

bietet  kostenlose Rechtsberatung 

an. Gemeindeamt Winden am See, 

Sitzungsraum  

Jeden letzten MO im Monat von 18 bis 19 Uhr        
nächste Termine: 29.10.2018 und 26.11.2018 

ÖFFNUNGSZEITEN im Oktober 

MO, MI, FR 

16-18 Uhr 
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Folgende Bücher liegen im Gemeindeamt 
zum Verkauf auf:  

Chronik Winden am See  € 30,-
Geschichte der Pfarre - Pfarrer Hillinger € 20,-
Gesunde Küche Dr. Witasek  € 29,90 
Bauten im Welterbegebiet 
DI Dr. Kleemaier-Wetl  € 44,-
Willkommen im Burgenland  € 22,-
Burgenland und seine Sehenswürdigkeiten 
Horvath W.  € 30,- 
Wein und Erotik – Horvath W.                          € 35,- 

 
 

Sprechtag des LANDESUMWELTANWALTES 
DIPL.ING. DR. MICHAEL GRAF 
Ort: Bezirkshauptmannschaft Neusiedl am See 
Datum: 15. Oktober 2018,  9.00 bis 12.00 Uhr 
Anmeldung: Tel. 057 600 – 2191 

 
 

Die Burgenländischen Volkshochschulen bieten ab 
Herbst 2018 wieder verschiedene Kurse an. Kurspro-
gramme liegen im Gemeindeamt auf. 

 
 

JugendTAXI Burgenland und 60+ Taxi  
Taxigutscheine für Jugendliche von 16 – 22 Jahren und 
für Personen 60+ liegen  im Gemeindeamt zur Ausgabe 
bereit. Kosten: € 2,50,-.  Ausgabe erfolgt pro Quartal. 
 

                                                

Die Straße Richtung TÜPL wurde vom Bauschuttzwi-
schenlager bis zum Schranken großteils saniert. 

 
 

Es wird ersucht, Müll, Abfall, Dosen usw. nicht an 
Wegrändern bzw. im Ortsgebiet zu entsorgen. Sauber-
keit ist auch eine Visitenkarte der Gemeinde! 

 Weiters ersuche ich alle Gemeindebürger, die Öff-
nungszeiten des Altstoffsammelzentrums  einzuhalten 
und keine Fehlwürfe über den Zaun vorzunehmen! 

Auch beim Containerplatz gegenüber dem Bauhof wird 
ersucht, die Entsorgung ordnungsgemäß vorzunehmen 
und  keine Abfälle und Materialien neben den Contai-
nern abzulagern sowie keine Fehlwürfe zu tätigen.  

Alteisen bitte im  Bauhof entsorgen und nicht an 
„fahrende Händler“  abgeben. Auch bei der Baum- und 
Strauchschnittentsorgung im Bauhof wird ersucht, von 
Fehlwürfen abzusehen und auf diesem Platz keinen 
sonstigen Müll abzuladen. Im Friedhofcontainer bitte 
nur Friedhofabfälle entsorgen!! 

 
 

Gemeindeamt = Fundamt: Falls Sie etwas verlieren 
oder finden, ist das Gemeindeamt die zuständige Be-
hörde. Im Gemeindeamt aufliegend: 

Mehrere Schlüssel, 1 Herren-, 1 Damenuhr, diverse Ja-
cken und Westen. 

 
 

Von der Bgld. Landesregierung erhielt unsere Gemein-
de folgende Ertragsanteile  überwiesen:  

●  Juli:  € 60.533,80        ●  August:  €  47.266,16        

 
 

Eine Wegerechtsentschädigung der Netz Burgenland 
in Höhe von € 1.834,24 wird für das Geschäftsjahr 
2016/17 der Gemeinde überwiesen.   

 
 

Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter und Ange-
stellten: 

Bgld. Gebietskrankenkasse, Gartenweg 26, 7100 Neu-
siedl am See (Adressänderung!!)  

Sprechtage werden jeden Dienstag von 8.00 – 11.30 
Uhr für Arbeiter und Angestellte abgehalten. An Feier-
tagen wird kein Ersatztermin gegeben. 

 
 

Sozialversicherungsanstalt der Bauern: 

Adresse: Landw. Bezirksreferat, Untere Hauptstr. 47, 
7100 Neusiedl am See            
Sprechtage: 17.10.2018 
  07.11.2018 
  21.11.2018  
  19.12.2018           
  05.12.2018   

  von 8.00 – 11.00 Uhr                                            

 

WEITERE INFORMATIONEN   
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DES BÜRGERMEISTERS 
Sprechtagstermine des Kriegsopfer- u. Behinderten-
verbandes: 

Zentralmusikschule Neusiedl/See, Kirchengasse 3          

jeden 2. Donnerstag im Monat  von 9.00 – 10.30 Uhr. 

11.10.2018     08.11.2018     13.12.2018 

 
 

Caritas & Du - Beratung u.Hilfe für Menschen in Not: 

Beratungstermine: Jeden Donnerstag nach telefoni-
scher Vereinbarung. 
Tel: 02682/73600 oder 0676/837 30 414 
 

                                                

Caritas & Du - Beratung und Hilfe für Menschen in 
Beziehungen:  

Nach telefonischer Vereinbarung: 02682/73600 

Beide Beratungen finden in der Beratungsstelle Neu-
siedl am See, Caritas Haus St. Nikolaus, Kardinal-Franz-
König-Pl. 1, 7100 Neusiedl am See, statt und sind kos-
tenlos. 

 
 

Kostenlose Hilfe für Angehörige psychisch Erkrankter – 
HPE Burgenland 

Mein Angehöriger ist psychisch krank – was nun?  

Schizophrenie, Depression, bipolare Störungen, Border-
line, Angst und Zwangserkrankungen sind Krankheiten, 
die das Leben der Erkrankten beeinträchtigen, aber 
auch das der Freunde und Angehörigen.  

Nähere Informationen unter: www.hpe.at oder hpe-
burgenland@hpe.at oder hpe-burgenland@gmx.at 
Tel: 0664/4032076 

Das Land Burgenland bietet eine kostenlose, rasche und 
unkomplizierte Rechtsberatung für Frauen in Neusiedl 
am See an.  „Der Lichtblick“, Obere Hauptstraße 
27/1/12.      

Für besonders dringende Fälle steht auch eine Hotline 
in der Zeit von Montag bis Donnerstag von 8.00 – 17.00 
Uhr zur Verfügung: Tel.Nr. 05-9004-200 
 
Beratungsstellen:  Eisenstadt: „Die Tür“, Joachimstraße 
11/5, Tel: 02682/62670. 

 Neusiedl am See: „Der Lichtblick“,  Obere Hauptstraße 
27/1/12, Tel: 02167/3338 

 
 

Redaktionsschluss für Beiträge in den nächsten Ge-
meindenachrichten:  07.12.2018. 

Es wird ersucht, die Termine für den Redaktions-
schluss einzuhalten. 

Die Redaktion nimmt auch gerne Beiträge von Verei-
nen, Institutionen und Werbeeinschaltungen von Be-
trieben entgegen. 

 
 

Amts- u. Sprechstunden des Bürgermeisters:  

MONTAG und FREITAG 
8.00 – 11.00 Uhr  

sowie nach telefonischer Vereinbarung. 

Montag und Donnerstag ist im 
Gemeindeamt nachmittags kein Parteienverkehr.  

 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr Bürgermeister                 

 

Der FC Winden sucht dringend einen Zeugwart 

für die Kampfmannschaft und U23. 

Für nähere Informationen kontaktieren Sie: 

Obm. Christopher Gross 0699/10272826 

Obm.Stv.  Erich Gonter 0676/3067485  
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Wichtige Förderungen des Landes Burgenland 

SCHULSTARTGELD 

Das Schulstartgeld besteht in der einmaligen Auszah-
lung von 100,- Euro und wird unabhängig von der Hö-
he des Familieneinkommens gewährt. 

Fördervoraussetzungen: Das Kind muss seinen Haupt-
wohnsitz im Burgenland haben und erstmals die erste 
Klasse Volksschule besuchen. 

Höhe der Förderung: 100 Euro 
Einkommensgrenze: Keine 

Antragstellung: Das Schulstartgeld kann nur einmal 
pro Schulkind beantragt werden. 

Die Antragstellung muss durch die Erziehungsberech-
tigte oder den Erziehungsberechtigten erfolgen und 
bis spätestens 30. Juni des laufenden Schuljahres beim 

Amt der Burgenländischen Landesregierung 
Abteilung 7 - Referat Familie 
Europaplatz 1 
7000 Eisenstadt  
eingelangt sein. 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass aus or-
ganisatorischen Gründen Förderansuchen nur im ORI-
GINAL und somit nur auf dem Postweg oder auf per-
sönlichem Wege, nicht jedoch per E-Mail oder Fax, 
eingebracht werden können! 

Auszahlung: Einmalzahlung 

INFO: -> www.winden.at/start/service/ 

Kontakt: 
Andrea Beck-Kutrowatz 
Telefon: 057-600/2789 
E-Mail: post.a7-familie@bgld.gv.at 

KINDERBETREUUNGSFÖRDERUNG 

Die Kinderbetreuungsförderung wird Eltern/Erziehungs-
berechtigten unabhängig vom Familieneinkommen für 
Kinder mit Hauptwohnsitz im Burgenland gewährt, die 
das Pflichtschulalter noch nicht erreicht haben und eine 
Kinderbetreuungseinrichtung im Sinne des Bgld. Kinder-
bildungs- und betreuungsgesetzes besuchen. 

Höhe der Förderung: 
Die Förderung beläuft sich auf die Höhe der für den Be-
such einer Kinderbetreuungseinrichtung zu entrichten-
den Elternbeiträge bis zu folgenden Höchstsätzen: 

Anmeldung für Wochenstunden / Förderungsbetrag 
pro Monat 
 20 - 30 Std / 30 EUR 
 30 - 40 Std   / 40 EUR 
 mehr als 40 Std  / 45 EUR 

Bis zum 36. Lebensmonat gelten für die Betreuung in 
Kinderkrippen folgende Höchstsätze: 

Anmeldung für Wochenstunden / Förderungsbetrag 
pro Monat 
 20 - 30 Std / 60 EUR 
 30 - 40 Std   / 80 EUR 
 mehr als 40 Std  / 90 EUR 

Die Förderungsbeträge werden für maximal 11 Monate 
pro Kindergartenjahr gewährt. 

Einkommensgrenze: Keine 
Antragstellung: Die Antragstellung hat während des je-
weils laufenden Kindergartenjahres durch die Eltern/
Erziehungsberechtigten zu erfolgen. 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass aus orga-
nisatorischen Gründen Förderansuchen nur im ORIGI-
NAL und somit nur auf dem Postweg oder auf persönli-
chem Wege, nicht jedoch per E-Mail oder Fax, einge-
bracht werden können! 
Auszahlung (abhängig vom Zeitpunkt der Antragstel-
lung): grundsätzlich in zwei Teilzahlungen jeweils für die 
Mitte des Semesters vorgesehen.  

INFO: -> www.winden.at/start/service/ 

Kontakt: 
Andrea Beck-Kutrowatz 
Telefon: 057-600/2789 
E-Mail: post.a7-familie@bgld.gv.at 

ANTRAGSFORMULARE für  

BEIDE FÖRDERUNGEN  

wurden bereits zugestellt! 
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Windener BLITZLICHTER 
Heuer wurde der 24-Stunden-tag der Feuer-
wehrjugend auf 28 Stunden erweitert. Viele 
interessante Einsätze und Übungen waren da-
bei. Großer Dank an die Jugendlichen und ihre 
Betreuer! 

Die fleißigen Damen des 
Pfarrgemeinderates beim 
heurigen Pfarrfest. 

Abtransport des Bauschuttmaterials 
durch die Fa. Kirschner-Zechmeister 
vom Bauschuttzwischenlager. 
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Sanierungsarbeiten am  
Oberlauf des Windener  
Ortsbaches. 

Ein vielfältiges 
Programm wurde 
bei der  Gesund-
heits- und Bewe-
gungsstraße des 

„Gesunden Dorfes 
Winden am See“ 
geboten. Mit da-
bei waren auch 
junge Windene-

rInnen mit einem 
Line-Dance Work-

shop unter der 
Leitung von  
Sabine Nagl. 
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Hotterfahrt der Gemeinde  
Winden am See 2018. 

Florianiwandertag der Feuerwehr  
Winden am See. Bei herrlichem Wander-
wetter gab es eine große Beteiligung. 

Asphaltierungsarbeiten zum 
neuen Kindergarten. 
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Die Volksschule Winden am See stellt sich vor 
 

Die Volksschule Winden am See wird von 41 Kindern besucht. 

Direktorin der Schule:  Frau Anna Geyer 

Klassenlehrer: VOL Manfred Auer, vVL Karin Hanzlik, vVL Filla Susanne  

RLrk Gabriele Tikovits, RLev.Kast Renate, Sprachl. Johanna Kornfeld  

Werken: Tschida Elfriede, Nachmittagsbetreuung: Jennifer Posch   

1.Stufe:  

Beyer Anabell, Bierbaum Jonathan, Bognar Elina,  
Buchinger Sandro, Grabner Samuel,  

Gregorova Nikoleta, Hotea Timotei, Huber Mia,  
Kugler Hannes, Lag Emily, Leopold Laura,  

Nagl Nina, Viterbo Francesco 

2. Stufe: 
 
Birnbaum Timo, Graf Zoey, Gruber Colin,  
Heiny Alexander, Hotea Neemia, Janisch Tim,  
Kientzl Felix, Kroyer Lilli, Lorenschitz Valentina,  
Peck Leonie, Tobler Isabella, Ye Daniel  

4. Stufe:   

Balga Sofia,  Bierbaum Kimberly, Fischbach Niklas, Lang Melissa,  
Pail Anna,  Pauzenberger Alena,  Pingitzer Sophia,  
Szentpeteri Zsolt, Ye Philipp 

3. Stufe: 

Benkovich Tobias, Beyer Moritz, Ernst Felix,  
Fetty Leonie, Kaps David, Kurtz Alexandra,  

Grabner Sara Lou  
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KINDERGARTEN 
 

Leiterin: Sabine NAGL 
Kindergartenpädagoginnen: Hirsch Stephanie, 
Fischer Jennifer, Gross Anja 
Kindergartenhelferinnen: Gross Claudia, Fischer 
Nicole, Nief Annemarie 
 

Öffnungszeiten und Beiträge: 
Kindergarten: MO - FR: 7 - 17 Uhr 
Beitrag: EUR 70,-  monatlich  

Kinderkrippe:  MO - DO: 7:30 - 16:30 Uhr, FR: 7:30 - 15 Uhr 
Beitrag: EUR 160,- monatlich  

Das Land Burgenland gewährt einkommensunabhängige Förderungen pro Kind  
für den Kindergarten ganztags: EUR 45,- monatlich 
für die Kinderkrippe ganztags: EUR 90,- monatlich. 

Förderanträge auf www.winden.at/start/aktuell und auch direkt beim Land Burgenland. 

NEU: Das Kinderbetreuungsgeld kann online beantragt werden. 

Der KiGa-Eröffnung steht nichts mehr im Wege! 

Die Kinder haben ihre Spielsachen erfolgreich über-

siedelt und sind seit 1.10.2018 in ihrem neuen Kinder-

garten! Danke an die Feuerwehr, die Pädagoginnen 

und die Gemeindearbeiter für die Hilfe beim Umzug! 

Die EINLADUNG zur ERÖFFNUNG des neuen Kinder-

gartens liegt dieser Ausgabe der Gemeindenachrichten 

bei! 
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Der 
Natur 

ihren 
Freiraum geben 
Mit Schmetterlingen um die Wette laufen, Bienen 
bei ihrer Arbeit beobachten, Würmer ausgraben um 
staunend zu sehen, wie sie wieder im Erdreich ver-
schwinden und Heuschreckenrennen haben ganze 
Generationen für Stunden beschäftigt. Heute gibt es 
in vielen Gärten keine Blumenwiesen mehr und 
dadurch auch weniger Nahrung für Insekten, Vögel 
und andere Tierarten. Langsam wird auch durch den 
Einsatz von Pestiziden die Artenvielfalt immer gerin-
ger. Oft unbewusst werden in Privatgärten Mittel 
zur Schädlingsbekämpfung und Unkrautvernichtung 
verwendet, die zur Vergiftung von Blüten, Wurzeln 
und Stämmen der Pflanzen führen. Zusätzlich nimmt 
manch Pflegemaßnahme Tieren den Lebensraum. 

Um die Burgenländerinnen und Burgenländer für 
die Vielfalt der Natur zu begeistern und praxisnah 
zur Gestaltung von bunten und lebendigen Gärten 
zu motivieren wurde das Projekt „Der Natur ihren 
Freiraum geben“ ins Leben gerufen. Zahlreiche 
Workshops, Vorträge und Broschüren bieten nützli-
che Informationen zur Artenvielfalt sowie der rich-
tigen Pflege und Gestaltung von Naturgärten. 

Zusätzlich dazu werden Naturgärten bei Interesse 
und Erfüllung aller Kriterien mit der „Natur im Gar-
ten“ – Plakette ausgezeichnet. 

Für weitere Informationen kontaktieren Sie „Natur 
im Garten Burgenland“ unter 02682-6228 oder bur-
genland@naturimgarten.at 

Der Weg zur Plakette: Die „Natur im Garten“ Pla-
kette erhalten Besitzer eines Naturgartens auf An-
frage als Auszeichnung, wenn sie bestimmte Krite-
rien des natürlichen Gärtnerns erfüllen. Ein Natur-
garten steht für ökologische Gestaltung, und nach-
haltige Bewirtschaftung. Eine Vielfalt an heimischen 
Pflanzen bietet Nützlingen ausreichend Nahrung 
und Unterschlupf, und es werden keine chemisch-
synthetischen Dünger, Pestizide und Torferden ver-
wendet.  

Sie wollen Ihren Garten mit der Natur im Garten 
Plakette auszeichnen lassen?  

Wenden Sie sich an: Volksbildungswerk Burgenland 
02682/62282 oder burgenland@naturimgarten.at., 
Info über die Kriterien: www.naturimgarten.at 

Die Bekämpfung von Rag-
weed ist aus zwei Grün-
den wichtig:  
- Die Pflanze ist ein beson-
ders aggressiver Allergie-
auslöser und stellt für vie-
le Menschen eine enorme 
Belastung dar.  
- Zweitens verursacht Rag-
weed Einbußen bei der 
Landwirtschaft. 
 

Verstärkt durch den Klimawandel ist in den vergangenen 
Jahren die Zahl der Betroffenen als auch die Schwere der 
Symptome stark angestiegen. In Ostösterreich sind 11% 
der Bevölkerung von der Ragweedpollenallergie be-
troffen. Zur Behandlung der Allergie- und Asthma-
Beschwerden durch Ragweed werden in Österreich jähr-
lich rund 88 Millionen Euro aufgewendet.  

Die Hauptblütezeit liegt im August und September.  

Bekämpfungsmaßnahmen:  

Fundort mit möglichst genauen Angaben (ev. Anzahl der 
Pflanzen) bzw. mit Foto melden an:  
ragweed@boku.ac.at oder www.ragweedfinder.at 

Einzelpflanzen vor der Blüte ausreißen 

Größere Bestände möglichst niedrig mähen oder mul-
chen,  die 1. Mahd sollte kurz vor der Blüte erfolgen, da-
nach alle 3 Wochen mähen! 

Fahrzeuge, Maschinen und Geräte gründlich reinigen 
Erde von befallenen Stellen nicht verbringen 

Informationen unter www.ragweed.boku.ac.at  

Grundeigentümer von landwirtschaftlichen Flächen, 
auch Brachflächen, werden ersucht, Nachschau zu hal-
ten und entsprechende Bekämpfungsmaßnahmen 
durchzuführen!! 

DIE GRÜNE SEITE 

RAGWEED/
Ambrosia  

Vermehrtes 
Vorkommen auch 
in Winden am 
See! 

mailto:burgenland@naturimgarten.at
mailto:burgenland@naturimgarten.at
mailto:burgenland@naturimgarten.at
http://www.naturimgarten.at
mailto:ragweed@boku.ac.at
http://www.ragweedfinder.at
http://www.ragweed.boku.ac.at
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Sicherheit für Kinder  
Kinder werden zwar immer vor dem „fremden 
Mann“ gewarnt, allerdings findet der sexuelle 
Missbrauch von Kindern überwiegend innerhalb 
der Familien, in der Verwandtschaft oder im en-
gen Bekanntenkreis statt. Diese Tatsache ist des-
halb so problematisch, da oft ein Abhängigkeits-
verhältnis vorherrscht und die Gefahr entstehen 
kann, dass dem Kind nicht geglaubt wird.  

Der beste Schutz vor Übergriffen jeglicher Form, ist ein 
mit Selbstvertrauen gestärktes Kind, das gelernt hat 
auf seine Gefühle zu achten und ermutigt wird diese 
Gefühle auch zum Ausdruck zu bringen.  

Vermitteln Sie Ihrem Kind, dass es  

✓selbst über den eigenen KÖRPER entscheiden 

darf und sich gegen Berührungen – auch von 
Familienmitgliedern – wehren kann.  

✓sich auf die eigenen GEFÜHLE (gute und 

schlechte „Bauchgefühle“) verlassen soll.  

✓auch zu Erwachsenen und Familienmitgliedern 

„NEIN“ sagen darf, wenn Grenzen von diesen 
missachtet werden.  

✓immer ein OFFENES OHR für alle Anliegen und 

SCHUTZ und HILFE bei Ihnen findet.  

 

Übergriffe durch fremde Personen an Kindern sind e-
her die Ausnahme. Wichtig ist es, dass das Selbstbe-
wusstsein des Kindes gestärkt wird. Sprechen Sie mit 
Ihrem Kind über folgende Handlungsmöglichkeiten:  

✓Wenn Ihr Kind sich bedroht fühlt, soll es auf sich 

aufmerksam machen: „LAUT SEIN“ und bei an-
deren Personen oder in einem Geschäft um Hil-
fe suchen.  

✓Auf bekannten, vertrauten Strecken soll Ihr Kind 

„RETTUNGSINSELN“, wie zum Beispiel Ge-
schäfte oder Lokale und Menschen, die es im 
Notfall aufsuchen kann und die sie in der Folge 
kontaktieren, kennen.  

✓Ihr Kind sollte Wegstrecken und vor allem den 

Schulweg möglichst GEIMEINSAM MIT ANDE-
REN Kindern gehen.  

✓Legen Sie Wegstrecken, die oft gegangen wer-

den, gemeinsam mit Ihrem Kind fest.  

✓Sie sollen BESCHEID WISSEN, wenn Ihr Kind mit 

Angehörigen, Verwandten oder Freunden mit-
geht oder mitfährt.  

✓Ihr Kind sollte fremde Personen siezen, damit 

die Umgebung wahrnimmt, dass es diese Per-
son nicht kennt.  

✓Ihr Kind sollte NICHT mit fremden Personen 

MITGEHEN oder MITFAHREN und auch KEINE 
GESCHENKE von diesen Personen annehmen.  

✓Fremden Personen sollte Ihr Kind NICHT die 

Wohnungstür ÖFFNEN.  

✓Vermitteln Sie Ihrem Kind, dass es weder per-

sönlich noch am Telefon oder im Internet Aus-
künfte an Fremde gibt.  

Informationen über Präventionsveranstaltungen, die 
seitens der Polizei abgehalten werden, gibt Ihnen die 
Kriminalprävention österreichweit unter der Telefon-
nummer 059 133. Im Fachhandel und auch im Internet 
erhalten Sie eine Vielzahl von Literaturempfehlungen. 
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BAUSCHUTT 

Samstag  
8.00 - 10.00 Uhr 

29.09.2018 
13.10.2018 

 

 

SPERRMÜLL, GLAS, 
DOSEN, 

BAUM- und 
STRAUCHSCHNITT  

u. PROBLEMSTOFFE 

Samstag  
8.00 - 10.00 Uhr 

20.10.2018 
03.11.2018 
17.11.2018 
01.12.2018 
15.12.2018 
29.12.2018 

Verpassen Sie keine Ab-
fuhrtermine mehr. Holen 
Sie sich die App auf Ihr 
Smartphone! 

• individuell einstellbare 
Erinnerungsfunktion 

• für Gewerbe- und Haus-
haltskunden 

• mit zahlreichen Service-
angeboten 
kostenlos im Appstore 
für iOS und Android 
 

www.bmv.at 

MÜLLENTSORGUNG 

https://itunes.apple.com/at/app/bmv-udb/id580786598?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.k4systems.udb
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Erste-Hilfe-Führerscheinkurs (6h) - Eisen-
stadt            € 55.00  

Samstag, 24. November 2018,  8:30 Uhr                                          
7000, Eisenstadt, Henri Dunant-Straße 4, 

Erste-Hilfe-Auffrischungskurs (8h) - Eisen-
stadt             € 52.00 

Mo, 26.11.2018, Neusiedl/See, 8:00 Uhr 
7100, Neusiedl am See, Rot-Kreuz-Gasse 
27, ND Bez.St. - OG 

Erste-Hilfe-Grundkurs (16h) - Eisenstadt  

22.-23.Oktober 2018, 21.-22.November 
2018, Sa., 10.11. u. Sa. 17.11 2018, 8:00 
Uhr , 7000, Eisenstadt, Henri Dunant-
Straße 4,      € 65.00  
 

Erste-Hilfe-Kindernotfallkurs (6h) - Eisen-
stadt  

Sa, 06.10.2018,  8:00 Uhr                 € 46.00                                        
7000, Eisenstadt, Henri Dunant-Straße 4, E 
LV (Lehrsaal Landesverband - 2. Stock)  

ZUFAHRT: über die Henri Dunant-Straße 4, 
EINGANG Schulung Bezirksstelle!  

Rotes Kreuz – Ortsstelle Winden am See 

Blutspendeaktion 
am Mittwoch, 31. Oktober 2018 
(Halloween)! 
17.00 – 21.30 Uhr    
im FEUERWEHRHAUS WINDEN am SEE 

FUHRMANN Gerlinde 
HOUSKA Gerhard 

ROTH Friedger 
KIENTZL Ewald 

Aufgrund der EU-
Datenschutzgrundverordnung  

werden bis auf weiteres personenbe-
zogene Daten in den Gemeindenach-

richten nicht veröffentlicht! 

 

An dieser Stelle an alle, die Geburts-
tag, Hochzeitstag oder einen anderen 

Jubeltag feiern: ALLES GUTE! 

 

6. Oktober 2018 
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Veranstaltungskalender 
 

Oktober:   

04.10.2018  Tanz f. Jung u. Junggebliebene, ab 

   17.00 Uhr, „Karlwirt“ 

06.10.2018  Oktoberfest FC-Winden, 20.00 Uhr, 

   Gmuastodl 

26.10.2018   Hubertusmesse d. Jagdgesellsch., 

  10.00 Uhr, Hubertuskapelle    

31.10.2018  Halloween-Blutspendeaktion, 

17.00 - 21.30 Uhr Kulturhaus 

 

31.10.2018  Halloweenparty der Jugend Winden, 

Gmuastodl  
 

November:   

08.11.2018 Tanz f. Jung u. Junggebliebene,  ab 

 17.00 Uhr, „Karlwirt“ 

23.11.2018 Adventkranzbinden, Elternverein  VS, 

 Gmuastodl 

24.11.2018  Adventmarkt der Gemeinde,  15.00 Uhr, 

 Festplatz 

ab 30.11.2018  Punschhütte der FW-Winden,  

 jeden FR, SA ab 18 Uhr   

Dezember:  

01.12.2018 Punschhütte Feuerwehr  

06.12.2018 Tanz f. Jung u. Junggebliebene, ab 

 17.00 Uhr, „Karlwirt“   

07.u.08.12.18 Weihnachtswald und Punsch- 

 hütte, Elternverein VS, Festplatz 

12.12.2018 Alten- und Krankenmesse,  

 Kulturhaus, 14.30 Uhr 

14.u.15.12.18  Punschhütte Feuerwehr 

15.12.2018 Weihnachtskonzert Tontauben, 

 17.30 Uhr Gmuastodl,  

21.u.22.12.18 Punschhütte Feuerwehr 

24.12.2018  Christmette, Pfarrkirche, 

 21.00 Uhr 

29.u.30.12.18 Silvesterspiel des  

 MV Winden am See 

                   

 alle Angaben ohne Gewähr!!!                                                                                                  

                                                                    

Herbstfrieden 
 

Feuchter der Morgen, 
Gelber die Felder, 
die Trauben im Wogen 
und farbig die Wälder. 

Die Pflaumen süss und saftig, 
die Birnen grün und gelb, 
Wespen hängen lästig 
an jedem bunten Zweig. 

Welch ein Segen 
hält die Natur für uns bereit. 
Ernten und leben, 
noch scheint der Winter weit. 

(© Monika Minder) 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
 

IMPRESSUM: Für den Inhalt verantwortlich: Bgm. Erwin PREINER, Gemeinde Winden am See, 7092 Winden am See, Hauptstr. 8 
Tel.: +43 2160 8275  | www.winden.at | facebook: @GemeindeWinden 

Dient der Information der Windener Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger. 
 

 

Apotheken-
Öffnungszeiten  
 

Neusiedl am See und Parndorf: 
MO - FR: 8.00 – 18.00 Uhr  
SA: 8.00 – 12.00 Uhr 

 

Apotheke Jois:  

MO, DI, DO, FR:   
8.00 – 12.00, 16.00 – 18.00 Uhr 

Mittwoch geschlossen!       
SA:     8.00 – 12.00 Uhr             

Besuchen Sie uns auf Facebook 

@GemeindeWinden 

https://pixabay.com/de/ahorn-baum-bl%C3%A4tter-herbst-19598/
http://www.winden.at

